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Neureichenau, Q 8. Juni 2DDG

gemäfJ S 10 Abs. 2 BauGB
Geneh îgung;

Eine Genehmigung der Änderung i:
nicht erforderlich.

Nach Abschluss des Plan festste llungsvs

Neureichensu,   1 g, Mai 2006

l 22.04.2002
i 29.04.2004 bis 01.06.2004
n   16.052006

A1 nü r̂ ungsbes chluss
Öffentliche Auslegung

Salzungsbeachluss

n gemäS S 13 BauGB

GEMEINDE NEUREICHENAU
LANDKREIS FREYUNG-GRAFENAU
REGIERUNGSBEZIRK NIEDERBAYERN

BEBAUUNGSPLAN

HAUERWIESE
DECKBLATT NR.  01

VERANLASSUNG:
Der Gemeinderat hal eine Nutzungsänderung dar Grundstücke FIJMr. 162/6
[Parzelle 51 und FI.Nr. 162/5 (Parzalle 4] von einem -Allgemeinen Wohngebic
(WA) gemäß S 4 BauNVO in eine nicht bebaubare Fläche mit der Nutzungsart
'private Grünfläche" beschlossen.
Die Änderung steht einer geordneten städtebaulichen Enlwicklung in diesem
Bereich nicht entgegen. Die Grundzüge der Planung werden dadurch nicht
berührt.

DURCHGEFÜHRTE ÄNDERUNGEN:
- Nutzungsänderung der FI.Nr. 162/6 und 162/5 v

Wohngebiet" in ehe nicht überbaubare Fläche mi
Grünfläche'.

GRUNORDNUNG:
Die Erfordernis der Anwendung der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
ist nicht gegeben, da durch die Rücknahme vorhandenen Beurechts kBine
Beeinträchtigung der vorhandenen Grundflächen gegeben ist

VERFAHRENSHNWEISE:
Die Änderung erfolgt im vereint achten Verfahren gemäB S 13 BauGB.
Den betroffenen Bürgern sowie den berührten Träger öffentlicher Belange
werden innerhalb der Öffentlichen Au l̂egung gerne'B S 3 Abs. 2 BauGß
Gelegenheit zur Erörterung gegeben.

ALLGEMEINES:
Der Bebauungsplen 'Hauerwiese* wurde dam Landratsemt Freyung-Grsfenau
gemäB S 11 BauGß angezeigt. Das Landrats am! hat keine Verletzung von Rechts
vorschriften geltend gemacht.

Der Genieinderat Neureichenau hat in der Sitzung vom 22-04.02 beschlossen,
den Bebauungsplan durch die Aufstellung des Deckblattes Nr  01 zu ändern.

BEGRÜNDUNG

Einzelgehölz, geplant

Planungen, Nutzungsregelungen und Messnatimen zum Schutz
zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft
IS e Abs. 1 Nr. 20, m wd Abs 6 BallGB)
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